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RS VwGH Erkenntnis 1991/03/08
88/17/0209

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.03.1991

Rechtssatz

Weist die Abgabenbeh zweiter Instanz eine Berufung, die rechtens mangels eines tauglichen Berufungsgegenstandes

(hier: die bekämpfte erstinstanzliche Erledigung bezeichnete im Spruch den Adressaten nicht) zurückgewiesen hätte

werden müssen, ab und zieht den Berufungswerber als Haftungsp5ichtigen zur Zahlung eines Abgabenrückstandes

heran, entscheidet sie diesbezüglich in rechtswidriger Weise als Abgabenbehörde erster Instanz.

Im RIS seit

08.03.1991

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at
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